
Vorgäange und Entwicklungen
EKD-Denkschrift ZUNV Reform des Ehescheidungsrechts
Der Rat der FEKD hat dem Datum VO De- beim gegenwärtiıgen Verhandlungsstand noch nıcht test-
zember 1969 ıne Denkschrif ZUuUr Reform des Eheschei- zustehen. Mıt der Publikation einer Stellungnahme dieser
dungsrechts iın der Bundesrepublik veröftentlicht. Sıe Kommissıon wırd aber ebenfalls noch bis ZUr Jahresmitte
wurde VO  e ihrer Famıilıenrechtskommission, die bereits 1970 gerechnet.
se1lt Jahren esteht ( Vorsitzender: Prot. Greeven, uch WCII11 iınfolge der Terminverschiedenheiten ın der
Bochum), erarbeitet un: WAar bereits 1m Sommer 1969 Arbeit dieser Kommuissionen sıch noch nıchts Endgültiges
1mM wesentlichen tertiggestellt. Die enkschrift wurde VO über Divergenzen UunN Übereinstimmungen innerhalb un:
Rat der EKD November verabschiedet un als zwıschen den einzelnen remıen ausmachen läfßt, kann
Denkschrift der Familienrechtskommission Z Veröftent- doch ZESAZT werden, da{fß wenı1gstens 1m Grundsatz die
lıchung treigegeben. Das Dokument 1St VO  z der Absıcht weıitgehende Ablösung des Verschuldungs- durch das Zer-
9einen Beitrag ZU Gesamtkomplex Ehe, Famlıulie rüttungsprinzıp 1m Scheidungsrecht z1iemlıch unange-
und Scheidungsrecht eisten un einer anzustreben- fochten OE Auch WEn katholischen Vertretern die
den Gesamtretorm dienen, da die Ommıssıon (wohl Bedenken iıne weıtestgehende Ablösung des Ver-
1n Übereinstimmung mMit den meılsten Experten) dem schuldungsprinzips, teıls N indirekter Erleichterung
Schluß gekommen sel, „dafß Teilreformen nıcht mehr der Konventionalscheidung, teils n der noch schwer
genügen“. Die Denkschrift wurde VO  ; der Kommıuissıon übersehbaren soz1alrechtlichen Folgen, VOT allem tür die
einstimm1g gebilligt. Das edeute jedoch, W1e der Rats- geschiedene Frau un für die Kınder, noch stärker sind.
vorsıtzende der EKD, Landesbischof Dietzfelbinger, Weıter 1St damıt rechnen, da{fß VO  . katholischer Seıite
1n einem Vorwort eigens vermerkt, nıcht, daß „Jedes Mıt- iıne schärtere Trennungslinie zwıschen kırchlichem Ehe-
olied der Kommıissıon jedem konkreten Einzelvorschlag verständnis un staatlıchem Scheidungsrecht DeEZOQCN wiırd,
zugestimmt hätte“. als dies auf Grund evangelischen Eheverständnisses in

der EKD-Denkschrift der Fall 1St. Auch hat INa  } sıch be-
Parallele Beratungen reits 1n der bisherigen Arbeıt der Kommuissıon ausführ-

licher Mit den Folgeproblemen und iıhren notwendıgen
Das jetzt veröftentlichte Votum der EK  ® steht mi1it der Rückwirkungen auf die Gestaltung der Scheidungsgesetz-
geplanten Änderung des Scheidungsrechtes ın Zusammen- gebung befaßt, als dies 1ın der evangelischen Denkschrift
hang. Das Jjetzıge Scheidungsrecht STAamMmtTt AUS dem Jahr geschieht. Da{fiß hier auch 1mM evangelischen Bereich 1ne
1746; ine Reform wırd VO  3 seıten der Justız se1it längerer Lücke empfunden wurde, zeıgt bereıits dıe bisherige Diıs-
eıt für dringlich gyehalten. Auf Grund eines Beschlusses
des

kuss10n, OE allem die ausführliche „Stellungnahme des
Bundestages wurde noch Justizminıster Rechtsausschusses der Evangelischen Frauenarbeit

Heinemann 1968 ıne Eherechtskommission beim Ju- Deutschland ZUuUr soz1alen Sıtuation der Ehefrau be1 Eın-
sti!zmıinısterium erufen (Vorsitzender: Ministerialdirek- führung des Zerrüttungsprinzips 1m Scheidungsrecht“
LOr Rebmann, Stuttgart), die seither 1n Zusammenarbeit (vgl den Wortlaut 1ın epd-Dokumentation, Nr
mıiıt Juristischen un sozialpolitischen Experten AaUS VeEeI- die VOoOr allem auf die Schwierigkeiten der be-
schiedenen Bereichen der Justız un! der Verwaltung Un- ruflichen Wıedereingliederung der Ehefrau in Ööherem
terlagen für einen Gesetzesentwurt tür die Reform des Alter autmerksam macht un iıne Verknüpfung der
Scheidungsrechts erarbeitet. Eın entsprechender Entwurf Reform der sozlalversicherungsrechtlichen Sıtuation
ol VOon der Kommissıon noch 19/0 veröftentlicht werden. der Ehefrau mı1t der Retorm des Scheidungsrechtes Ver-
Man hoflt, die wesentlichen Punkte spatestens bıs Juli langt.
durchberaten haben Der 1m Juli statthihndende Deut- Das starke Interesse der Kırchen erklärt sıch daraus, daß
sche Juristentag wırd sıch mıiıt der gleichen aterıe 1LLUr 1in wenıgen Bereichen des bürgerlichen Rechts sıttliche
befassen. ber den Inhalt und die Tendenz dieses Wertungen und weltanschauliche Standpunkte sıch fol-
Projektes 1St bisher 1LUr wen1g ekannt geworden. genschwer auswıirken Ww1e beim Ehescheidungsrecht. Dıie
Lediglich die „Welt“ hat 1mM September 1969 ın Wwel Ehe 1St Ja unabhängig VO  e} einer relativen Variationsbreite
Beriıchten auf einıge inhaltliche Gesichtspunkte der ihrer rechtlichen un gesellschaftlichen Formen ein Lebens-
bisherigen Arbeit der Ommı1ssıon autftmerksam g- verhältnis, das die ZESAMTE menschliche Fxıstenz erftaßt
macht, die VO Bundesjustizministerium teıils dementiert, un deren eigentlicher Kern, die personale Bındung,teı] indirekt präzısıert wurden (vgl „Die Welt“, cehr s1e eines rechtlichen Rahmens der Gesellschaft un der
69) eigenen ExistenzsicherheitN bedarf, einer Juristischen
Von katholischer Seıite wurde anläßlich der Berufung der Regelung NUur schwer zugänglıch 1St (vgl Mikat, Mög-
Kommission 1m Justizminısteriıum ebenfalls ıne eigene liıchkeiten un renzen einer Leitbildfunktion des bürger-
Expertenkommission (beim Katholischen Buüro 1n onn lıchen Ehescheidungsrechts; erschienen 1n Ius Sacrum,
gebildet. Zwei ihrer Mitglieder, Prof Bosch Bonn) Paderborn Wenn die Kırchen ihr Miıtspracherecht
und Prof Hirschmann S (Frankfurt), sind auch anmelden, dann geht ıhnen dabel,; w1e dıie Denkschrift
Mitglieder der Kommıissıon des Mınıiısteriums. Mıt der nachdrücklich betont, nıcht darum, mMi1t allseitig bınden-
Eherechtskommission der EK  S stand In  a iın einem g- der kırchlicher Lehrautorität sprechen oder eigene In-
WwI1ssen Kontakt un: hat auch gelegentlich gemeınsam durchzusetzen, sondern AaUS evangelischer Verant-
beraten. Dıie katholische Kommissıon hat die Absıicht, WwOortung für dıe Allgemeinheıit das ZUr Diskussion beizu-
ihrerseits mi1it eigenen Vorschlägen VOT die Oftentlichkeit tragen, „ W asS ıhr 1m Horıizont des christlichen Glaubens

treten, doch scheint dıe orm der Veröftentlichung Einsichten über den Menschen un! das menschliche Zau-
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sammenleben erschlossen ISt.  « In dieser Grundtendenz gebot Jesu uch 1m evangelischen Verständnıis gerecht
ürften sıch Dıivergenzen 1M Detail evangelische wırd. Aber diese theologisch lückenhafte Argumentatıion
un katholische Auffassung weitgehend treften. 1St für die Scheidungsgesetzgebung 1M staatlichen Bereıich

un damit für die Substanz der Denkschrift kaum ent-

Ehe UN Scheidung ach evangelıschem Verständnis scheidend. Die Denkschrift stellt siıch auf den Boden der
Tatsachen, wenn sS1e feststellt, die evangelische Kırche

Die Denkschrift legt zunächst das biblische Grundver- rechne mi1t der Scheidung » der Herzenshärtigkeit wıl-
ständnıs VO  _ Ehe un die Folgerungen für ıne ethisch len  CC (Markus 10, >5 Scheitern un: Scheidung komme US5

vertretbare Scheidungsgesetzgebung dar Ihre allgemeine der Schuld, in die aber in den meılsten Fällen beide art-
HT: unlösbar verstrickt sınd. Diese Schuld se1 aber, darınGestalt Als umtassende Lebensgemeinschaft VO Mann un!
außert sıch iıne Grundtendenz der Denkschrift sowohl türraı erhält dıe Ehe durch Stiftung Gottes. In ıhr kommt

der einzelne durch Liebe un: Annahme des anderen die Scheidungs- w1e für die Scheidungsprozefßreform,
einem Abwägen durch menschliche Rıchter LLUTL schwer -sich selbst. Das bedeutet aber nı  cht,; „da{fß hre gesellschaft-

ıche un rechtliche Gestalt zeitlos un allgemeingültig gaänglıch.
festgelegt GE Die biblischen Aussagen VO'  w der Ehe dürt- In Ansätzen einer Kasuıstik 111 das Neue Testa-
ten nıcht verstanden werden, als böten S1e eın geoften- mMent als Scheidungsgründe 1Ur Unzucht un: Verstofsung

des christlichen durch den nıchtchristlichen Gatten. Imbartes Idealbild, das ın der Ehe w1e unvollkommen
auch immer verwirklichen ware  “ Vielmehr musse Anschluß daran habe die richterliche Praxıs der retorma-
die sozlalgeschichtlıche Entwicklung der FEhe erkannt un torıschen Kiıirchen dıe Scheidung Aaus besonderen Gründen

(Ehebruch, Verschollenheit, heimliches Verlassen) alsberücksichtigt werden. Innerhalb dieser Entwicklung se1
reilich „der Eınflufßs, den der alttestamentliche un: der Rechtshiltfe für den unschuldigen 'Teil ermöglıcht. Die
christliche Glaube auf dıe Gestaltung der Ehe un des euzeıt stellte den Grundsatz der Verschuldung N,

der dann spater durch das Zerrüttungsprinz1ıp erganztEheverständnisses ausgeübt hat, nıcht verkennen“. Er
wurde.habe wesentlich Zr Ersetzung der Vielehe durch die Eın-

ehe, ZUr Verwandlung der patrıarchalıschen Eheauffas- Diese Problematik der Ehescheidung versucht die enk-
SUNs in eın Verständnis der Ehe als Bund gegenseıltiger schrift tür die heutige staatliche Ordnung 1n W Eel Kern-

satzen einzufangen un! einzugrenzen: Scheidung dartVerantwortung der beiden Partner beigetragen. Letzte
konkrete Gestalt gewınne S1e durch die Individualität der LLUT dann geben, „WENN die eheliche Gemeinschaft nach
Ehegatten, die in unauswechselbarer Verantwortung für- menschlichem Urteil endgültig ZzerstOrt ist“. „Eıne

Scheidung sollte daher grundsätzlıch dann möglıch se1n,einander da sind. Die Denkschrift legt AaUS evangelischem
WeNnNn der rechtliche Fortbestand der zerstorten Ehe dıeFheverständnıis zrofßes Gewicht darauf, da{fß die Ehe auf

Lebensdauer gyeschlossen un: grundsätzlıch unauflöslich Betrofftenen 1n ihrer menschlichen Exı1istenz schwerer gCc-
ährden würde als die Scheidung.“ Miıt diesen wel Satzen1sSt „Gegenüber der 1im mosaischen (Gesetz gyeordneten hat dıie Denkschrift ihr eıgenes Programm klar umrıssen.Scheidung durch Verstoßung 1St nach dem Worte Jesu

daran tfestzuhalten, da{ß die Ehe als (sottes Stiftung u1l-

autlösbar se1n 611 Die innere Tendenz dessen, W 4S in Kritik geltenden Recht
der Ehe begründet wird, geht auftf Dauer. Die Einschrän-
kung bej Matth S un: 19 (Zulässigkeıit der Schei- Das geltende Eherecht geht VO  } der grundsätzlichen Un-
dung bei „Unzucht“) gegenüber ark 1Q i un Luk 16; auflöslichkeit der Ehe AUs, 5ßt jedoch be] Vorliegen VOIl

interpretieren die Autoren als iıne vermutlich AUS Ju- bestimmten Gründen 1ne Scheidung Fıne Scheidung
denchristlicher Tradıtion kommende Abschwächung. „Jesu 1St möglich auf Grund des Verschuldensprinz1ps N
Scheidungsverbot ıst absolut gemeint. Es gehört die Ehebruch ($ 42) un! sonst1iger Eheverfehlungen S 43),
Seite der Verschärfungen des Gesetzes, die ın der Berg- un! auf Grund des Zerrüttungsprinz1ıps Nn Geilstes-
predigt dem mosaıschen Recht entgegengestellt werden krankheit un: ansteckender oder ekelerregender Krank-
(Matth. 5 20—48, vgl M 31 Ü un: mu{ VO  > dort her heit $ un: I objektiver Ehezerrüttung
verstanden werden.“ Es enthalte aber heine Anweısung 48) 45, enthält als Härteklausel die yrundsätz-
für die Rechtspraxis, sondern eın Ethos, das mıiıt den lıche Möglichkeit ZU Wıderspruch des unschuldigen Teıils
Ma{(ßstäben gesetzlicher Erörterung un! Entscheidungen Beide Prinzıpien stehen nıcht NUuUr nebeneinander, sondern
nıcht taßbar 1St. „Gleıich den übrigen Antithesen der Berg- sind CNS ineinander verschlungen. Auch bei Ehebruch

kann nach praktisch 1LULE be] Ehezerrüttung geschle-predigt proklamiert das Verbot der Ehescheidung ıne
Möglichkeit rechten Lebens, dıe dem Menschen 1m Glau- den werden. Der eigentlıche Orientierungspunkt bleibt
ben gyeschenkt wiıird.“ Der Mensch kann jedoch die Ten- dıe nıcht heilende Zerrüttung.
denz, den Sınn der Ehe vertehlen. Ehe kann schei- Gegen das geltende Scheidungsrecht hat die Denkschrift

VOT allem wel Bedenken:tern. Deswegen, meınt dıe Denkschrift, könne Markus
10, („Was Gott zusammengefügt hat, das oll der Gegen das Prozeßverfahren miıt Klageerhebung. Ob-
Mensch nıcht scheiden“) nıcht schliıchtweg 1m Sınne „eiınes ohl die Ehepartner selbst oft nıcht die ZSECENAUC Schuld-
seinshaft unzerstörbaren Bandes“ verstanden werden. verteilung wıssen, mu{l der ıne den anderen Klage
Eıne solche Auslegung verkenne, ıblisch gesprochen, »  TE erheben un: se1n Begehren miıt dem Verschulden des
Macht der Sünde un den Mißbrauch der Schöpfung durch deren begründen. Schuld lıegt 1aber melst auf beiden Se1-
den Menschen“. Hıer wırd ohne Zweitel der Unterschied ten OT Selbst der Ehebrechende raucht nıcht der eINZ1g
ZUr katholischen Auffassung VO  w der Sakramentalität un Schuldige se1in. Aufßerdem entzieht sıch die Schuld oft
Unautlöslichkeit der Ehe deutlichsten, un INan könnte der richterlichen Urteilsfindung. Auch lıegt 1n den me1-
sıch fragen, ob der Hınweıis autf das Verbot der Ehe- sten Fällen keın Streıit über Ursachen un: Folgen der
scheidung als einer bloßen „Möglichkeit rechten Lebens Scheidung zwiıschen den Parteıen OL, Weijl das geltende
1mM Glauben“ dem absolut verstandenen Unauflöslichkeits- Recht ım Grunde doch die Konventionalscheidung för-
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dere. An die Stelle der gerichtlichen Feststellung tritt die wurde ıne eigene Erhebung über den Einfluß der Schei-
Einigung (Konvention) der Parteı:en über das Vorliegen dungen auf die Kınder angefordert.)
VO  j Eheverfehlungen (meıst nach 43) Die Vertahrens- Dıi1e Scheidungstolgen, die bisher VO richterlichen
vorschritten werden vernachlässigt un: der Sachverhalt Schuldspruch abhängig d  , WwI1e Unterhalt, Verteilung
VO: Rıchter nıcht autgeklärt. ber die Folgen ein1gt IN  a} des ehelichen Hausrates, Kosten des Verfahrens, elterliche
sıch miıt einem Vergleich. Von 835 Ehescheidungen ın Gewalt, bedürfen nach der Denkschrift einer neuen
Westdeutschland 1mM Jahre 1967 erfolgten nach Regelung. Hıerzu hätte 114  ; allerdings Konkreteres er-

43 Davon wırd eın Großteil 1n dem Konventionalver- artet. Beachtenswert 1St der Hınweıs, da{fß dıe Verant-
fahren erfolgt se1n. Be1 diesem Vertahren wırd War noch wOortung Scheitern der Ehe dıe weitergehende Ver-
dıe Scheidung dem richterlichen Urteilsspruch _- ANtWOrTtUN: türeinander, die durch das bisherige Leben
ten, ber tragt doch starke Züge einer einverständlichen begründet 1st un auch durch die Scheidung nıcht endet,
Scheidung. Es esteht dıe Gefahr, da{fß die Ehescheidung stärker berücksichtigen sel1. In manchen Fällen werde
einseltig 1n die Verfügung der betroffenen Ehepartner die Scheidung selbst davon abhängen, ob gelingt, ın
gerat. den Folgeentscheidungen die Härte tür einen geschıiedenen

Partner auszugleichen oder nıcht. Daher musse 1ın der

Zerrättung als einZLZEY Scheidungsgrund Verfahrensordnung gesichert werden, da{ß dem Rıchter
des Scheidungsverfahrens auch der Spruch über die Folgen
übertragen wird. Nur durch Kenntnis des Gesamtkom-Auf Grund der Schwächen un: bedenklichen Folgen des

Schuldprinzips MO  chte die Denkschrift das Scheidungs- plexes se1 ein gerechtes Urteil möglıch. Di1e dadurch NOL-

recht alleın aut das Zerrüttungsprinzıp aufbauen, w1e wendiıg werdende Änderung der sachlichen Zuständigkeit
der Gerichte bedeutet ohl einen Schritt ın Rıchtung auf1es ın den skandınavıschen Ländern schon weitgehend das VO  e} manchen geforderte Familiengericht. Die Klage-der Fall 1St. Denn allein bringt klar Z Ausdruck,

W 45 Scheidung 1st: „Folge eines Scheiterns der ehelichen erhebung müßte durch eın Antragsverfahren TSEeIZTt WeTr-

Lebensgemeinschaft, in das beide unentwirrbar mıteinan- den Zum Schutz des chwächeren Teıils musse jeder art-
LICT Z Vertretung durch einen Anwalt verpflichtet se1n.der verstrickt sind.“ Genauere Tatbestände, die doch

unzulänglıch erfaßt werden könnten, oll die General- Da den Beteiligten YST während des Vertahrens oft klar
blausel ersetzen: „Ist das eheliche Verhältnis der Ehe- wiırd, W as ıne Scheidung bedeutet, se]len durch zwingende

Bestimmungen Schnellscheidungen verhindern, wagyatten weıt zerstOrt, da{fß eıne Aussıicht auf ine Wıe-
durch ıne Mindestfrist VO  w dreı Monaten zwıschen An-derherstellung ehegemäfßer Beziehungen besteht, kann

die Ehe auf den Antrag eıines Ehegatten geschıeden WOEI - tragstellung un Urteil. Eheberatungsstellen verdienten
den größere Förderung, doch habe INa  — Bedenken, ihre Inan-

spruchnahme vorzuschreıben.Damıt die Rechtsprechung nıcht Z weıt auseinandertallen
kann, sollen die Richter sıch STIrCN SE Indizien halten: Die soz1ıale Sicherung der Frau 1St der Denkschrift eın

Ehebruch, Lebensnachstellung, schwere Mißhand- besonderes Anliegen, wırd aber 9880858 cehr kurz behandelt
Die vorgeschlagene Härteklausel könne keine eigentlichelung, gemeınsames Scheidungsbegehren bei erschwerenden

außeren Umständen, lange Dauer des Getrenntlebens, Lösung bedeuten. Alleın weiterführen könne hıer ıne
Aufnahme einer Berufsausbildung uUSW.,. Solche Urteils- Retform des Sozıialrechts, 5  1€ der Ehefrau ine VO ihrem

Mannn unabhängige Siıcherung AUS eigenem Recht QIDEes.findung ware dem Rıchter möglıch, un: brauchte dabei
nıcht cschr ın die Intimsphäre einzudrıngen. Auf diesem
Wege waren ein1ıge Mißstände der Konventionalscheidung Dıie blärenden Fragenvermeıden. Die Frage des Verschuldens behält aber
ine SEW1SSE Bedeutung bei der Entscheidung über Neben- Wenn die evangelısche Kirche ZU Scheidungsrecht Stel-
tolgen (Unterhalt, elterliche Gewalt) un: besonders be1 lung nımmt, dann gyeht hre eıgenen Wurzeln. Denn
den strıttigen Vertahren. da nach evangelıscher Sıcht 1mM Bereich der Ehe kirchliches
Hıer beginnt 19888 ine wirkliche Schwierigkeıit. Es esteht un staatliches Handeln sehr CS verknüpft sind (Z
die Gefahr, daß eın Teil die Ehe mutwillig zerstOrt, nehmen die heutigen staatlichen Gerichte dıie Aufgaben
treizukommen. Das liefe auf einse1it1ige Verstoßung hın- der trüheren kırchlichen Ehegerichte wahr), erührt eın
aus Das sieht uch die EKD-Denkschrift. Folgende Suchen nach einer Konzeption 1m Scheidungsrecht
Härteklausel oll eshalb vorbeugen: „Es oll nıcht g... ımmer auch dıe Theologie. So versucht. die Denkschrift
schieden werden, wWenn die Scheidung für den Partner, 1m 'Teıl den Übergang VO Schuld- Z Zerrüttungs-
der der Ehe testhält, eine unverhältnismäßige. un: prinzıp auch theologisch tundieren. Dazu melint
billige Härte seın wuürde. Unverhältnismäßige Häaärten dın ın der „Frankfurter Allgemeinen“ 19 69); iıhre
können 1n menschlichen Folgen liegen WwWI1e 1n wirtschaft- Begründung bleibe Durchschlagskraft weıt hınter der
lichen Folgen, nämlich ın der Preisgabe soz1ıale oder VO  3 Luther Zzurück, für den durch Ehebruch der Schuldige

gegenüber dem Schuldlosen als TLOLT valt un! dadurchökonomische Verelendung oder an iıne unzumutbare
Unsıicherheit der Exıistenz.“ Scheidung ST möglıch wurde.
Dabei selen die esamten Lebensverhältnisse der Ehe- Für eın katholisches Verständnıis ergeben sıch ande-
gyatten berücksichtigen. Auch das wohlverstandene 1 Gesichtspunkten mehr, diesem aber weniger
Interesse der Kınder musse gyeprüft werden, wobei dieses Schwierigkeıiten. Wwar scheint be] der katholischen Ehe-
nıcht unbedingt immer 1ın der Aufrechterhaltung der bis- kommıissıon das Zerrüttungsprinzıp auch Leitlinie für
herigen Ehe liegen musse. Ständige Spannungen könnten ıne Neuregelung se1n, doch bleibt die Theologie davon

unberührt. Unbeschadet der relig1ös tundierten absolutenihnen sehr schaden. (Über den SanzCch Problemkreis 1Dt
iıne austührliche Untersuchung der englıschen Law Unauflöslichkeit der Ehe, hat der Staat nıcht eın Postulat

Commission: Report 1VOrce Law Reiorm, London des Glaubens zivilrechtlich durchzusetzen, sondern 1n
1966, Cmnd 3123 Von der deutschen Ehekommission seiner Ordnung das Recht, wenn nıcht die Pfliıcht,



eın irreparables Scheitern berücksichtigen un: NeUeE fahr, daß, wer eld hat, leichter geschieden wiırd. Die
Bındungen wieder rechtliche Ordnung stellen. Scheidung könnte geradezu erkauft werden.
Eıne Aufrechterhaltung mu{ den 1n der onkreten Kann 114  $ durch Ausrichtung des Unterhaltsrechts
Ehe noch realisıerbaren soz1alen Funktionen Grundsätzen w1e der wirtschaftlichen Eıgenverantwor-
werden. LuUunNg der Ehegatten un: iıhrer nachwirkenden gegenselt1-
Irotz des wachsenden Konsenses über den Vorrang des CI Verantwortung ımmer einer allseıtig gerechten I5O=-
Zerrüttungsprinz1ıps sind sich alle klar, dafß damıt nıcht Suns kommen, oder mu{fß bei offensichtlichen Fällen das
alle Schwierigkeiten gelöst sind. Um tolgende dre1 Punkte Verschulden nıcht doch ıne Rolle spielen? Bisher hat nach
wiırd die Diskussion VOTL allem gehen: 58 EheG der allein der überwiegend schuldige Teil tür

Wıe SEIreNS kann iNna  - die Maßstäbe bei der eiINver- den anderen weIlt SOTSCH, als nıcht selbst durch
ständlichen Scheidung SETZEN, damıt weiterhin die FEhe als eigene Tätigkeit un: sonst1ige Einküntte für sich autfkom-

T11EN kann. Dabei trıfit den Mannn ine stärkere Verpflich-soz1ale Institution geschützt wırd un Scheidung dıe Aus-
nahme bleibt? Der Rıchter darf nıcht AA Standesbeamten Lung. ach den Überlegungen wırd möglıch se1n,
werden. da{fß der nach alten Kategorien Schuldlose den Schuldigen

Ist die Anwendung der Härteklausel ımmer das - unterstutzen mu{ Außerdem siınd die Interessen Z7W1-
SEINECSSCHEC Mittel, unzumutbare wirtschaftliche un schen TSt- un Zweitehe LEU abzuwägen (vgl „Dıie
menschliche Folgen für einen Teıl verhüten? Erfah- lt“ VO un: 69) Die bisherige Rechtsprechung,
rungsgemäfs 1St 1n dıesen Fällen die Tau besonders schutz- die der zweıten Trau einen Vorzug >1Dt, scheint nıcht
bedürtftig. Durch 1ne Scheidung drohen ıhr 1ın mehrfacher unbedenklıch. Von besonderer Bedeutung wiırd ıne
Hınsıcht Nachteıile: finanzielle Einbußen, Statusverlust, Neuordnung des Sozialversicherungs- un! Pensions-
eın Gefühl der Unsicherheit Deswegen ne1gt iInNnan W 6SsCe11l5 se1n. Wıe oft SItzZt auch hier der Teuftel 1m De-

taıl. ber die Ansätze in der Denkschrift hinausdazu, Scheidung LLUL geSTALLCN, WEeNn die Versorgung
der Frau sichergestellt 1St. Dabe!] esteht jedoch die Ge- bleibt noch viel klären.

Humanum-Studien IM Weltrat der Kirchen
Nachdem die Oomm1ssıoN Faıith and Order, des Dokumentes sel,; ZLT: Erreichung elner UÜbereinstim-
durch dıe Pastoralkonstitution „Gaudıum et spes“” des INUNS für die Lösung der Probleme Kritik un: Anregung
Zweıten Vatıkanums, mehrere Studiendokumente über hervorzuruten. Er knüpft die z1emlich düstere Dıa-
„das Humanum“ vorgelegt hatte, darunter 1967 „Der Nd die VOT dem Zentralausschufß anläßlich seiner
Mensch iın Natur un Geschichte“ (vgl erder-Korre- Berufung 1ın einem Reterat vorgetragen hatte (als Anhang
spondenz Jhg., un für die Weltkirchenkon- abgedruckt 159—162). Die bısherigen tudıen über dıie
ferenz A0  - Uppsala 1969 IDA Humanum 1n einer sıch Frage, W as der Mensch iSt. zeıgten: ANVA haben unseren

wandelnden 1t“ (vgl „Okumenische Rundschau“, Weg verloren Wır, die Kırchen, sınd unsıcher OL
1968 Nr 3 begleitet VO  =) Reteraten autf der den darüber, welches die gyute Nachricht 1St, die WIr
Konterenz ın Zagorsk VO  3 Tödt, Heidelberg, un!: verkünden haben.“ Man WI1sse nıcht, W as das Evangelium

Dumas, Parıs (vgl Herder-Korrespondenz Jhg., ist, W as die Kirche un: die Sakramente sind un: w1e weıt
601 DE beschlo{fß der Zentralausschufß des Weltrates der Gott durch s1e wirkt. Alles 1St 1m Wandel begriften, NUuUr

dıe Armut bleibt dieselbe, ebenso W1€e Hunger un: Unter-Kirchen Zur Erweıterung der Zusammenarbeit mMi1t allen
anthropologischen Wissenschaften einen vollamtlichen drückung. icht einmal die Technokraten, die u11ls reg1le-
Koordinator aller einschlägigen Studien des Weltrates TCI, wüßten, wohin der Weg geht Wır wıssen NUurL, WE

einzusetzen 1ın der Person VO  an Kanonikus Jenkins, die Technologie ine Landung auf dem ond ermöglicht,
Kaplan des Queens College, Oxftford. Er LrAat seıin Amt zäbe keine Probleme, dıie Wissenschaft un Technik

Juli 1969 un: hat jetzt se1n Arbeitsprogramm nıcht lösen können. Aber auf welche Weıse? Dazu dienen
vorgelegt: „Auf dem Weg eıiner gezielten Studienarbeit die Humanum-Studien, damıt SWr VO  3 den Kırchen ent-

über den Menschen“ („Towards purposeful study of decken un wiederentdecken können INSCHE eigentliche
Man  ba ms „Study Encounter“, 1969, Nr 4, 151—162; christliche Aufgabe, miıt Gott zusammenzuwiırken, alle
die Übersetzung 1n „Okumenıische Diskussion“, der deut- Menschen auf den Weg A0 wahrhaftigen Leben

tühren.schen Ausgabe der Studienzeitschrift des Weltrates, lag be1
Redaktionsschluß noch nıcht vor). Aufgabe dieser The- Die Frage nach dem Menschen umfasse nıcht NUur se1ın
menentfaltung 1St CD alle interessierten Kreise Z Stel- Wesen, das nıcht 1n irgendeiner Abstraktion, sondern NUur

lungnahme un: Mitarbeit einzuladen. Das oilt auch für 1n den wirklichen Menschen inmiıtten ihrer onkreten
römisch-katholische Theologen, dıe bereits se1it den Vor- Umwelt ertaßbar sel, sondern auch die Möglichkeiten un:
arbeiten für „Gaudıum et spes” eingeschaltet (vgl Notwendigkeiten der Planung, des Gebrauchs un Mi(S-
Herder-Korrespondenz Jn A481f un: Jbe brauchs der technologischen Entwicklungen, die Wahl be1

245) der richtigen Anwendung medizinischer Techniken, die
Frage, 1eweılt genetische Experimente gehen dürfen,
und schliefßlich den Entwurft eines Lebens heute 1mM Hın-WT haben den Weg verloren“ blick auf die kommende, unbekannte Entwicklung. Dıie
traditionellen selbstverständlichen Antworten selen durch-Jenkins schreibt, könne VOTrerst NUur eın ersties Exper1-

mmMent vorlegen, da noch keine klaren Kriterien für die WCS überholt, unglaubwürdig un ohne praktische Hılte
Auswahl der Thematıik gebe. Er legt Wert darauf, da{ß Die Weltverhältnisse, auf die die Kıirchen ıne Antwort
diese Vorläufigkeit gesehen werde. Der eigentliche Zweck versuchen mussen, selen außerst unbequem, aber se1
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